
1.2 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Nicht erwerbsfähig ist jemand, der wegen Krankheit oder Behinderung aktuell oder auf absehbare Zeit 
(6 Monate) nicht mindestens drei Stunden täglich unter „den üblichen Bedingungen des 
Arbeitsmarktes“ arbeiten kann. 

Dieser  Personenkreis  erhält  Sozialhilfe  nach  dem SGB XII,  wenn  das  finanzielle  Vermögen unter  der 
Grenze von 1.600,- € liegt (unter 60 Jahre), 2.600,-€ über 60 Jahre, oder voll erwerbsgemindert.
Leistungen  nach  dem  SGB  XII  erhalten  auch Menschen  über  65  Jahre,  die  keinen  oder  nur  einen 
geringen Rentenanspruch haben.

Landratsamt Konstanz  07531/ 800 – 0 
Benediktinerplatz 1  07531/ 800 – 13 85 
78467 Konstanz                LRAKN@Landkreis-Konstanz.de

Die einzelnen Ansprechpartner finden Sie in Anhang 11.
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